
 

 

_______________________________________________________________ 
Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 

Mitglied werden: http://www.bw.igm.de 

  

 

    

 

 

 

 

IG Metall 

Bezirksleitung Baden-Württemberg 

Bezirk Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 

Zusatzvereinbarung 

für Auszubildende 

2011 

 
 

 
 

 
 

Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg 

- Bereiche Feinwerktechnik und Metallbau - 
 

 
 

 
 
 Abschluss: 24.10.2011 
 Gültig ab:  01.10.2011 
 Kündbar zum:  31.10.2012 
 Kündigungsfrist: 3 Monate zum Monatsende 
 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________ 
Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 

Mitglied werden: http://www.bw.igm.de 

  
 

 

- 2 - 

 

Zwischen dem 
 
 
Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg 
früherer Bereich: Handwerksverband Metallbau und Feinwerktechnik Baden-Württemberg, 
Bereich: früherer Landesinnungsverband Feinwerktechnik Baden-Württemberg und früherer 
Fachverband Metall Baden-Württemberg 
 
 
und der 
 
 
Industriegewerkschaft Metall 
Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
 
wird folgender  
 
 

Zusatzvereinbarung 

für Auszubildende  
 
 
in Baden-Württemberg abgeschlossen: 
 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
 
1.1 Dieser Tarifvertrag gilt 
 
1.1.1 räumlich: 
 Für das Land Baden-Württemberg 
 
1.1.2 fachlich:  

 Für alle Betriebe, die selbst oder deren Inhaber Mitglied des Unterneh-
merverbandes Metall Baden-Württemberg 
früherer Bereich: Handwerksverband Metallbau und Feinwerktechnik 
Baden-Württemberg, Bereich: früherer Landesinnungsverband  
Feinwerktechnik Baden-Württemberg oder früherer Fachverband Metall  
Baden-Württemberg, sind 

 
1.1.3 persönlich: 
  Für alle in den in 1.1.2 genannten Betrieben beschäftigten gewerblich, 

kaufmännisch und technisch Auszubildenden, die Mitglied der IG Metall 
sind. Diese gelten als Beschäftigte im Sinne dieses Tarifvertrages. 

 
 
 
 

räumlich 

fachlich 

 

persönlich 

Beschäftigte 
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§ 2 
Nachqualifizierung 

 
 

2.1 Auszubildende, die eine zweijährige Berufsausbildung im Sinne des 
BBiG bzw. der HWO mit einer Abschlussnote von mindestens 3,0 erfolg-
reich beendet haben wird im Ausbildungsbetrieb ein Angebot zur Weiter-
führung der Ausbildung in einen Ausbildungsberuf mit einer drei- bzw. 
dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit im Sinne des BBiG bzw. der HWO 
gemacht. 

 
 
2.2 Der Arbeitgeber verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass bei Vor-

liegen der Voraussetzungen ein gemeinsamer Antrag des Ausbilden-
den und des Auszubildenden nach Anrechnung der beruflichen Vorbil-
dung auf die Ausbildungszeit an die für Ausbildung zuständigen Stellen  

 gestellt wird. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Kündigung des Tarifvertrages 

 
 
3.1 Diese Zusatztarifvereinbarung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.  
 
3.2 Die Bestimmungen der Zusatztarifvereinbarung können mit 3-

Monatsfrist zum Monatsende ganz oder teilweise, erstmals zum 
31. Oktober 2012, gekündigt werden. 

 
 
Stuttgart/Weilimdorf, 24. Oktober 2011 
 
 
 
 

Handwerksverband Metallbau und Feinwerktechnik Baden-Württemberg 
früherer Bereich: Landesinnungsverband Feinwerktechnik Baden-Württemberg 
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